
 

Vorlage

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Projekt
„Ausbau und Harmonisierung der digitalen Aktenführung“

Erstellt von:
Denise Zienert

Datum:
13.10.2021

Haushaltsmittel sind vorhanden:

ja nein entfällt

Beratungsfolge Termin TOP Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Leun 02.11.2021 10. vorberatend
Finanzausschuss 04.11.2021 4. vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Leun

08.11.2021 14. beschließend

Finanzausschuss 08.12.2021 vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Leun

13.12.2021 beschließend

Sach- und Rechtslage:

Finanzielle Auswirkungen:

Kommune Konsumtiv/Investiv Kostenart 2022 2023

Leun investiv
Anschaffung und Implementierung 
allgemeines DMS            50.000,00 € 

Leun investiv
Austausch div. Fachverfahren, Kosten f. 
Anschaffung und Implementierung            36.000,00 € 

Leun konsumtiv 
lfd. Pfege + Produktionskosten allgemeines 
DMS              4.000,00 €           4.000,00 € 

Leun konsumtiv
lfd. Pflege + Produktionskosten 
Fachanwendungen / Fach-DMS            15.000,00 €         15.000,00 € 

Leun konsumtiv Consulting-Leistungen              7.200,00 € 

Gesamtsumme 112.200,00 € 19.000,00 €

Kostenzusammenstellung

Sollte das Land Hessen dieses Projekt unterstützen, so erfolgt die Bewilligung als nicht 
rückzahlbarer Zuschuss im Wege einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 90 Prozent der 
förderfähigen Gesamtkosten über einen Zeitraum von maximal zwei Jahren. Förderungsfähige 
Kosten sind unmittelbar durch das Projekt veranlasste Sachkosten. Somit hätten wir nach 
aktueller Aufstellung im Jahr 2022 112.200 € und im Jahr 2023 19.000 € förderungsfähige 
Gesamtkosten.

Das Land Hessen würde für die Jahre 2022 und 2023 einen Zuschuss in Höhe von 119.080 € 
gewähren.

Von der Stadt Leun muss ein finanzieller Eigenanteil von 10 Prozent (12.120 €) aufgebracht 
werden.
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Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die in der Anlage beigefügte Vereinbarung nach § 
2 Abs. 1 in Verbindung mit § 24 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über die Kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (KGG).

Anlage(n):
1. Vereinbarung DMS




